
 

Auftragnehmer und Bearbeitung: 

Dipl.-Ing. Bauassessor Gerd Kruse 

Dipl.-Ing. Tina Hartz 

B.Sc. Mona Borutta  

 

Kruse und Rathje Partnerschaft mbB 
Architekt und Stadtplaner 

Straßenbahnring 13, 20251 Hamburg 
Tel. 040 460955-60, mail@elbberg.de, www.elbberg.de 

Gemeinde Neuendeich 

 

Begründung zur 1. Änderung der Satzung 

über die erleichterte Zulässigkeit von  

Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs.6 

BauGB (Außenbereichssatzung)  

für das Gebiet Schlickburg 

für das Gebiet östlich der Straße Schlickburg, südlich des Ortsteils 

Sonnendeich, westlich des Wasserlaufs der Schlickburger Wettern 

und nördlich zum Weg Strepen 

 

Stand: Beschluss zur erneuten Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslgung, 12.03.2020 

 

Änderungen gegenüber der ersten Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung sind in rot ge-

kennzeichnet  
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1. Planungsanlass und Verfahren 

Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich der Gemeinde Neuendeich, angrenzend an die Gemein-

den Seester und Seestermühe. Derzeit gilt hier bereits eine Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 

des Baugesetzbuchs (BauGB), um eine rechtliche Grundlage für die Genehmigung von Vorhaben zu 

schaffen. 

In dem ehemals überwiegend landwirtschaftlich geprägten Plangebiet wird die Rolle von Wohngebäu-

den zunehmend bedeutender. Um dem zusätzlichen Baubedarf gerecht zu werden, soll mit der 1. Än-

derung der Satzung die Möglichkeit der Bebauung um kleine Teilbereiche erweitert werden. 

Für den Geltungsbereich der Satzung wird danach bestimmt, dass Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 

BauGB, die Wohnzwecken oder kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen, nicht entgegen-

gehalten werden kann, dass sie  

• einer Darstellung des Flächennutzungsplans über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald 

widersprechen oder 

• die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 

Durch diese 1. Änderung der Satzung wird die bestehende Außenbereichssatzung vom 16.09.2010 er-

setzt. Die alte Satzung wird hiermit aufgehoben. 

2. Lage des Plangebiets / Bestand 

Das Satzungsgebiet befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Neuendeich, östlich der Straße Schlick-

burg (Kreisstraße 19) und westlich der Schlickburger Wettern an der Grenze zur Gemeinde Seester. 

Das Satzungsgebiet hat eine Fläche von ca. 7,0 ha. Nördlich des Plangebiets verläuft die Kleine Au. Der 

Satzungsbereich hält, bis auf den Bereich der Bestandsbebauung Schlickburg Nr. 92, einen Abstand 

von 30 m zu dem Gewässer ein. Ebenfalls verläuft die Grenze des Satzungsgebiets, mit Ausnahmen im 

Bereich der bestehenden Bebauung, in einem Abstand von 30 m zur Kreisstraße  

Das Plangebiet ist geprägt durch eine Mischung aus Wohngebäuden, landwirtschaftlichen Betrieben 

und kleineren Gewerbebetrieben. Das Landschaftsbild entlang der Straße ist gekennzeichnet durch 

einen Wechsel von bestehenden Gebäuden und Freiflächen.  

Das Plangebiet umfasst insgesamt ca. 30 Haupt- und Nebengebäude. Lediglich an den Standorten 

Schlickburg 50 und 86 befinden sich landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und im nördlichen 

Bereich existiert ein landwirtschaftlicher Lohnunternehmer. Ansonsten ist das Gebiet durch Wohnge-

bäude und kleinere Gewerbebetriebe geprägt. Daher wird die landwirtschaftliche Nutzung als kaum 

noch vorhanden eingestuft. Durch die 1. Änderung der Satzung zur erleichterten Zulässigkeit von Vor-

haben für Wohnzwecke oder kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben wird die landwirtschaftli-

che Nutzung nicht eingeschränkt. 

In der Behördenbeteiligung wurde durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg die 

Frage aufgeworfen, inwieweit dort sog. Landschaftsfenster zwischen den einzelnen Bauten bestehen. 

Daraufhin wurde am 14.02.20 durch den Planverfasser eine erneute Besichtigung des Plangebiets vor-

genommen. Im Ergebnis besteht das Plangebiet aus einer Mischung von Gebäudegruppen mit Einzel-

gebäuden und einzelnen Lücken. Diese Lücken sind jedoch fast vollständig mit Vegetation bewachsen, 
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Zudem ist stehen an der Straße Alleebäume und straßenbegleitend sind fast durchgehend Gebüsche 

und Hecken vorhanden. Ein Durchblick zwischen den Gebäuden auf die dahinterliegenden landwirt-

schaftlichen Flächen war zum Besichtigungstermin im Februar nur an wenigen Stellen möglich und 

dürfte in der Vegetationsperiode vollständig verstellt sein. Es wird daher nicht für erforderlich gehal-

ten, bestimmte Bereiche von der Bebauung auszuschließen. Die Abbildungen 1 – 3 illustrieren dies. 

 
Abb. 1  Straße Schlickburg von Norden (links das Plangebiet) 

 
Abb. 2  Schlickburg 84 (im nördlichen Teil des Plangebiets) 
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Abb. 3  Zwischen Schlickburg 74 und 76 (etwa mittig im Plangebiet) 

 
Abb. 4  Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote Umrandung), Quelle: Google Earth 18.03.2018 © 2018 Google 

© GeoBasis-De/BKG 
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3. Planungsvorgaben 

3.1. Ziele der Raumordnung 

Der derzeit gültige Regionalplan für den Planungsraum I (Stand 1998) stellt das Plangebiet als Teil eines 

regionalen Grünzugs dar. Dieser Grünzug wird durch diese Satzung nicht negativ beeinträchtigt, da das 

Plangebiet bereits in weiten Teilen bebaut ist und der Umfang der zusätzlichen Baumöglichkeiten re-

lativ gering ist.  

Diese Satzung steht den Zielen des Regionalplans daher nicht entgegen. 

 
Abb. 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan 1998 Planungsraum I mit Lage des Plangebietes (rote Umrandung), 

ohne Maßstab 

3.2. Flächennutzugsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuendeich stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-

schaft dar. Zwei Hofstellen (Schlickburg 86 und 48) sind als Kulturdenkmale gekennzeichnet. Davon hat 

jedoch nur noch Schlickburg 48 den Status eines Kulturdenkmales. Im Westen entlang des Satzungs-

gebietes verläuft eine Kreisstraße mit Anbauverbotszone. 
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Abb. 6: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde  

Neuendeich mit Lage des Plangebietes (rote Umrandung), ohne 

Maßstab 

3.3. Bestehende Bebauungspläne 

Bebauungspläne existieren im Plangebiet und in der unmittelbaren Umgebung nicht. 

3.4. Denkmalschutz / Archäologie 

Im nördlichen Verlauf der Kreisstraße Schlickburg befand sich das unter Denkmalschutz stehende 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude Schlickburg 86, welches durch ein Feuer im Jahr 2013 zerstört wurde 

und in der aktuellen Denkmalliste des Kreises Pinneberg (Stand 08.01.2020) nicht mehr aufgeführt 

wird. Das „Fachhallenhaus“, Schlickburg 48, ist ein Kulturdenkmal. Dabei sind alle Maßnahmen, die das 

Kulturdenkmal selbst betreffen oder dessen Umgebung beeinträchtigen können, zukünftig gemäß § 12 

Abs. 1 DSchG SH bei der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen. 

Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei der überplanten 

Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 Nr. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den 

Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Be-

reichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, ge-

setzlich geschützt. Das Archäologische Landesamt ist jedoch frühzeitig an der Planung von Maßnah-

men mit Erdeingriffen zu beteiligen, um prüfen zu können, ob zureichende Anhaltspunkte dafür vor-

liegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird und ob ggf. gem. 

§ 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich sind. 

Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, 

Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröf-

fentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
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Weiterhin gilt gemäß § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich 

unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflich-

tung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 

des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den 

Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder 

eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 

und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 

Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von 

vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verände-

rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.  

 

Abb. 7: Ausschnitt aus der Archäologischen Landesaufnahme (Stand 27.01.2010), Quelle: Archäologisches 

Landesamt SH 

3.5. Wasserschutzgebiet 

Der nördliche Teil des Satzungsgebietes liegt in der Zone III B Marsch des Wasserschutzgebiets Elms-

horn Köhnholz/Krückaupark. Die Grenze der Zone III B „Marsch“ verläuft im Süden von der K 19 in 

westlicher Richtung entlang des Sees „Lohkuhle“, über den Bauerndamm bis zum Landesschutzdeich 

der Elbe. Hier gilt die Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Was-

sergewinnungsanlage der Stadtwerke Elmshorn. Dort ist der Einbau von auswasch- oder auslaugbaren 

wassergefährdenden Materialien (z.B. Boden- u. Recyclingmaterial, Bauschutt) verboten. Das verwen-

dete Material muss den Anforderungen des Regelwerks 20 der LAGA (Anforderungen an die stoffliche 
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Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) entspre-

chen. Vor dem Einbau solcher Materialien ist daher eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde 

erforderlich und die entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise des Materials (Zertifikate bzw. La-

boranalysen) sind der Wasserbehörde vor dem Einbau vorzulegen. 

Außerdem ist die Verwendung von wassergefährdeten Betonzuschlagstoffen unzulässig. Bei der Ver-

legung von Abwasserleitungen und -kanälen im Wasserschutzgebiet ist die DIN EN 1610 und das ATV 

Arbeitsblatt A 142 zu beachten. 

4. Städtebauliches Konzept 

4.1. Vorhabenbeschreibung 

Diese 1. Änderung der Außenbereichssatzung soll die Errichtung von weiteren Neubauten im Plange-

biet auch außerhalb der bisher eingeschränkten Flächen ermöglichen. Diese Begrenzung diente dem 

Erhalt der bisherigen gruppenweisen Bebauung. Durch Neubauten und Erweiterungen der letzten 

Jahre wurde diese Gruppenform jedoch aufgelöst. Die freien Blickschneisen in die Landschaft („Land-

schaftsfenster“) sind heute bereits durch vorhandene Baum- und Gehölzstrukturen, der Lagerung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse sowie baulichen Ergänzungen eingeschränkt (siehe dazu Kapitel 2 Be-

stand). Aus diesen Gründen wird die Begrenzung zugunsten der gestiegenen Nachfrage aufgehoben. 

Die erleichterten Genehmigungsvoraussetzungen des § 35 Abs. 6 BauGB) betreffen nur Vorhaben, die 

Wohnzwecken oder kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen. Die Anbauverbotszone ent-

lang von Kreisstraßen von 15 m gemäß § 29 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-

Holstein (StrWG) gilt unabhängig davon und ist zu beachten.  

Auch die spezielle Festsetzung, dass „Neubauten“ nur zwei Wohneinheiten haben dürfen, wird aufge-

hoben (§ 3 Absatz 3 der bisherigen Satzung). Der Begriff „Neubauten“ bezieht sich derzeit auf Gebäude, 

die seit dem Inkrafttreten der bisherigen Satzung 2010 errichtet worden sind. Mit der 1. Änderung der 

Satzung würde aus diesen „Neubauten“ jedoch „Altbauten“ werden, da mit der 1. Änderung die be-

stehende Satzung aufgehoben wird. Um Verwirrungen zu vermeiden, werden daher auf die Festset-

zungen einer Wohnungszahl verzichtet. Es gilt der Grundsatz, dass im Zuge des Genehmigungsverfah-

rens darauf geachtet wird, dass sich Gebäude in die Eigenart der näheren Umgebung und damit auch 

an die dortige Wohnungszahl je Gebäude einfügen.  

4.2. Festsetzungen 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird unverändert auf 0,2 festgesetzt, die der aufgelockerten Bauweise 

entspricht. Somit wird der Bau von maßstabssprengenden Gebäuden verhindert.  

Ebenso bleibt die Festsetzung, dass sich Neubauten in die Eigenart der näheren Umgebung einpassen 

müssen, bestehen.  

Je Wohngebäude ist eine zugehörige Grundstücksfläche von 700 m² erforderlich. Direkt angrenzende 

Grundstücksteile außerhalb des Geltungsbereichs der Satzung können angerechnet werden. Diese 

Festsetzung stellt sicher, dass es zu keiner übermäßigen Wohnbebauung kommt.  

Bei allen Bauten sind die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse einzuhalten, d.h. 

neue Wohnbauten haben evtl. Abstände zu Stallgebäuden einzuhalten.  
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Immissionen durch den Verkehr auf der K 19 sind aufgrund der geringen Verkehrsmenge und der Ab-

stände der Wohngebäude zur Straße nicht zu befürchten. Mit der Zulässigkeit von Neubauten ist keine 

nennenswerte Verkehrszunahme verbunden.  

Eine Klärung der Immissionssachverhalte erfolgt im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren. Da-

bei ist zurzeit der gemeinsame Erlass des MLUR und des Innenministeriums vom 04.09.2009 - V61 - 

571.490.1 01/IV 64- 573.1 - (Fundstelle: Amtsblatt Schleswig-Holstein S. 1 006) für die Beurteilung und 

Abstandsermittlung zu Grunde zu legen. 

Danach ist ein entgeltliches GIRL Gutachten zu erstellen, welches die gesunden Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse überprüft und sicherstellt und dabei die Vorbelastungen aller Betriebe (im Umfeld von ca. 

600 m), die technischen Ausrüstungen und vorherrschenden Windrichtungen berücksichtigt. 

Die rechtliche Stellung als Außenbereich wird durch diese Satzung nicht verändert. Es werden auch 

keine derzeit vorhandenen Baumöglichkeiten z. B. für privilegierte landwirtschaftliche Bauten durch 

diese Satzung eingeschränkt. 

Die Gemeinde Seestermühe plant im Rahmen der Flächennutzungsplanaufstellung die Darstellung von 

Gewerbeflächen zur Versorgung von ortansässigen Firmen am südöstlichen Ortsrand südlich der Wet-

tern in Hörn. In diesem Zusammenhang sind die Immissionsschutzansprüche zwischen der Wohnnut-

zung und der potenziellen Gewerbenutzung zu klären. 

5. Erschließung 

Diese Satzung ändert nichts an der bisherigen Erschließungssituation. Alle bebauten bzw. bebaubaren 

Bereiche sind bereits erschlossen. Sollten Baumaßnahmen an der Straße Schlickburg notwendig sein, 

ist die „Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag Aus-

gabe 2002)“ einzuhalten. 

Die Bushaltestellen Neuendeich, Schlickburg (Nord) und Neuendeich, Schlickburg (Süd) grenzen direkt 

an den Satzungsbereich, es verkehrt jedoch lediglich ein Schulbus von und nach Uetersen (Linie 6660 

mit zwei Fahrten morgens früh und drei Fahrten mittags).  

Das Gemeindezentrum Seestermühe befindet sich in ca. 1,5 km Entfernung, Neuendeich in ca. 4 km 

Entfernung und das Zentrum Uetersen in ca. 9 km Entfernung.  

6. Ver- und Entsorgung 

Diese Satzung ändert nichts an der bisherigen Versorgungssituation. Alle bebauten bzw. bebaubaren 

Bereiche sind bereits erschlossen. 

7. Altlasten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Altablagerungen im Plangeltungsbereich nicht bekannt. Hinweise 

auf schädliche Bodenveränderungen und/ oder Altlasten aus früheren gewerblichen/ industriellen 

Nutzungen von Grundstücken im Plangebiet liegen zurzeit nicht vor. 
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Für zukünftige Bauvorhaben ist sicherzustellen, dass bei Auftreten von Bodenverunreinigungen die Be-

lange der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 

Sollten im Zuge der Umsetzung des Planvorhabens/ bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub 

von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine Altablagerung und/ 

oder eine Verunreinigung des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist der Fachdienst Umwelt - Un-

tere Bodenschutzbehörde - beim Kreis Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen. 

8. Naturschutz und Landschaftspflege 

Durch die Satzung wird die rechtliche Stellung als Außenbereich nicht verändert. Vorhaben im Außen-

bereich unterliegen der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Art und 

Umfang des evtl. erforderlichen Ausgleichs für die Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Genehmi-

gungsverfahren für das jeweilige Vorhaben zu bestimmen. Ebenso sind im Rahmen der Vorhabenge-

nehmigung die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 und 45 BNatSchG zu prüfen. 

9. Flächen und Kosten 

Flächen 

Das Satzungsgebiet hat eine Größe von 7,0 ha.  

 

Kosten 

Die Gemeinde Neuendeich trägt die Planungskosten. Durch die Verwirklichung dieser Satzung kommen 

auf die Gemeinde jedoch keine weiteren Kosten zu, die Vorhaben sind durch die jeweiligen Bauwilligen 

selbst zu finanzieren. 

 

Gemeinde Neuendeich, den ............................ 

 

............................................................ 

Bürgermeister 


